
TOP 7  
Geplante Änderung des Flächennutzungsplans 
der Stadt Eschweiler: Freiflächen-Solarenergieanlagen 



Landesentwicklungsplan 10.2-5 Ziel 

Die Inanspruchnahme von Freiflächen für die 
raumbedeutsame Nutzung der Solarenergie ist zu 
vermeiden. 
 Ausgenommen hiervon sind Freiflächen-Solarenergieanlagen, wenn 

der Standort mit der Schutz- und Nutzfunktion der jeweiligen 
Festlegung im Regionalplan vereinbar ist und es sich um 
– die Wiedernutzung von gewerblichen, bergbaulichen, verkehrlichen 

oder wohnungsbaulichen Brachflächen oder baulich geprägten 
militärischen Konversionsflächen, 

– Aufschüttungen oder 
– Standorte entlang von Bundesfernstraßen oder Schienenwegen mit 

überregionaler Bedeutung 
handelt. 



„Standort 6 – ehemaliges Fibercast-Gelände“ 

 



„Standort 7 – Entlang der Bahnstrecke Bovenberg“ 

 



„Standort 3 – Entlang der A4 im Bereich der 
Raststätten  

 



„Standort 5: An der Autobahnabfahrt Eschweiler-
Ost“ 

 



„Standort 8: Halde Nierchen“ 



„Standort 9: Vöckenberg“ 
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